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 Vorwort  
 
 

Mit der vorliegenden Broschüre legt die Senatsverwaltung für Finanzen unter dem 

Titel  ĂWas kostet wo wie viel?ñ erneut einen Kostenvergleich der Berliner Bezirke 

und ihrer kommunalen Dienstleistungen vor.  

Das Land Berlin wird seinen Konsolidierungskurs konsequent fortsetzen, um die 

Vorgaben der Schuldenbremse einzuhalten und schon ab dem Jahr 2015 ohne 

Neuverschuldung auszukommen. Dafür gilt es, auch weiterhin den Zuwachs der 

Ausgaben stark zu begrenzen und gleichzeitig politische Schwerpunkte zu setzen, 

die den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Berlin zu Gute kommen. Diese Leitli-

nien spiegeln sich in der Haushaltspolitik des Landes wider, die die Bezirke in die 

Lage versetzt, auf hohem Niveau Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger 

zu erbringen und die erforderliche Infrastruktur zu unterhalten.  

Die genaue Ermittlung von Kosten für jede Dienstleistung und die Gegenüberstel-

lung dieser Kosten in einem Benchmark eröffnet den Verwaltungen die Möglichkeit, 

sich im Wettbewerb mit anderen Verwaltungen zu vergleichen und ihre Verwa l-

tungsleistungen möglichst effizient zu erbringen. In welche Dienstleistungen das 

Steuergeld der Bürgerinnen und Bürger geflossen ist, mit welchen Kosten diese 

Dienstleistungen je Bezirk erbracht wurden und welcher Output damit erreicht 

werden konnte, verdeutlichen die vielen Beispiele in der vorliegenden Broschüre.  

Diese Broschüre enthält im Anhang wieder einen berlinweiten Querschnittsver-

gleich der Kosten der Personalverwaltungen, für die Bereitstellung eines Arbeits-

platzcomputers und der Kassen im Land Berlin. 

Außerdem wird im Anhang eine Übersicht der Bürodienstgebäude mit ihren Flächen 

und der genutzten Fläche pro Beschäftigtem dargestellt.  

Berlin, im Oktober 2013 

 

 

 

Dr. Ulrich Nußbaum 

Senator für Finanzen 
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1 Betrachtung der Gesamtko sten  
 

1.1  Kostenartenstruktur in den Berl iner Bezirken  
 

Die Kosten- und Leistungsrechnung gibt nicht nur Auskünfte über die Kosten der 

Dienstleistungen (Kostenträgerrechnung) und die Orte der Kostenentstehung (Kos-

tenstellenrechnung). Sie gibt auch Antworten auf die Frage, welche Arten von Ko s-

ten in welcher Höhe im Einzelnen entstanden sind (Kostenartenrechnung) und 

kann für strategische Planungszwecke von hoher Bedeutung sein. Wie sich die Ge-

samtkosten der Berliner Bezirke nach der Art ihrer Entstehung verteilen, ist dem 

nachfolgenden Diagramm in einer Grobstruktur zu entnehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personalkosten:  Summe aller Entgelte für die in der Verwaltung b e-

schäftigten planmäßigen und nicht planmäßigen Dienstkräfte (z.B. Be-

schäftigte in Ausbildungs- oder Praktikantenverhältnis). Für die Kostener-

fassung werden feste, den Besoldungs- und Gehaltsstufen entsprechende 

Durchschnittssätze zugrunde gelegt, die jährlich angepasst werden. 

Sachkosten:  Summe aller laufenden Kosten für Büro, Verwaltung, Ge-

bäude, Material u.a. (konsumtive Kosten). Nicht enthalten sind Investiti o-

nen für Wirtschaftsgüter, die über mehrere Jahre im Wege der Abschrei-

bung verteilt we rden. 

Kalkulatorische Kosten Mobilien:  Umfasst die Abschreibung für die 

Abnutzung und die kalkulatorischen Zinsen für bewegliche Wirtschaftsgü-

ter. Abschreibungen stellen den Werteverzehr dar, welcher durch die 

(Ab-) Nutzung von Gütern des Anlagevermögens entsteht. Die Ausgaben 

für eine Investition werden verursachungsgerecht auf die Perioden der 

Nutzung verteilt. Damit werden alle Perioden, in denen eine Anlage ge-

nutzt wird, belastet und nicht nur die Periode, in der die Investition  getä-

tigt wurde. Bei den kalkulatorischen Zinsen handelt es sich um fiktive Kos-

ten, welche die Kapitalbindung abbilden sollen. 

Personalkosten
15 ,2%

kalk. Pensions -
zuschläge

1,6%

Sachkosten
7,6%

kalkulatorische 
Kosten Mobilien

0,4%

kalkulatorischer
Zins Gebäude

3,1%

AfA Gebäude
2,4%

übrige 
Transferkosten

29 ,2%

dienstleistungs -
bezogene 

Transferkosten
40 ,6%

file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/VRCSC/Anwendungsdaten/Microsoft/Word/lexikon.htm%23_Toc445274019
file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/VRCSC/Anwendungsdaten/Microsoft/Word/lexikon.htm%23_Toc445274065
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Kalkulatorischer Zins Gebäude:  Durch die Kapitalbindung in Immobi-

lien fallen Kosten an, denn dieses Kapital könnte auch alternativ einge-

setzt werden, z.B. zur Begleichung von Schulden oder als verzinste Geld-

anlage am Kapitalmarkt. Die so entgangenen alternativen Zinseinsparun-

gen oder Zinseinnahmen werden dann als kalkulatorische Zinsen (so ge-

nannte Opportunitätskosten) ausgewiesen. In den kalkulatorischen Zinsen 

Gebäude für das Jahr 2012 ist im Vergleich zum Vorjahr eine Zinsanhe-

bung enthalten. Der jährlich dem aktuellen Kreditzinssatz am Kapitalmarkt 

entnommene festgelegte Zinssatz stieg von 1,715 % (20 11) auf 2,620 % 

(2012). 

AfA (Abschreibung für Abnutzung) Gebäude:  Wie bei den Mobilien 

werden auch für Gebäude Abschreibungen berechnet, um die Abnutzung, 

den Verschleiß und die Alterung abzubilden.  

Kalkulatorische Pensionszuschläge:  Um die Bezüge einer verbeamte-

ten Dienstkraft mit denen einer nicht verbeamteten Dienstkraft  vergleich-

bar zu machen, wird ein kalkulatorischer Anteil für spätere Pensionen er-

mittelt.  

Dienstleistungsbezogene Transferko sten:  Sind Zahlungen an freie 

Träger, private und öffentliche Unternehmen oder Einzelpersonen, die im 

Zusammenhang mit der Erstellung einer öffentlichen Dienstleistung erfol-

gen. Hierzu zählen z.B. die Kita-Angebote, die ĂHilfen zur Erziehungñ oder 

die ĂEingliederungshilfenñ, die im Auftrag der Bezirke erbracht und von 

diesen in Form einer Transferzahlung finanziert werden. Die Transferzah-

lung dient dem Ausgleich von Personal- und Sachkosten beim Leistungs-

erbringer. 

Übrige Transferkosten:  Sind Zahlungen der öffentlichen Hand ohne di-

rekte Gegenleistung des Zahlungsempfängers. Klassische Beispiele für 

diese Art der Transferleistungen sind die Grundsicherungsleistungen im 

Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII 

sowie die Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) für Empfänger in-

nen und Empfänger des Arbeitslosengeldes II nach dem SGB II. Diese 

Leistungen werden direkt an die Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger 

gezahlt (im Fall der KdU Auszahlung über die Job-Center der Bundesagen-

tur für Arbeit) und stehen in deren eigenen Verfügungsrahmen. Diese 

Transferkosten stehen in keinem Zusammenhang zur Erstellung einer öf-

fentlichen Dienstleistung und sind daher in den weiteren Auswertungen 

nicht enthalten. 

 

file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/VRCSC/Anwendungsdaten/Microsoft/Word/lexikon.htm%23_Toc445274073
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Wirtschaft, 
Verwaltung

8%

Stadt - / 
Landschafts -

planung, Natur und 
Grünflächen

12 %

Schule, Bildung 
und Kultur

39 %

Kindertages -
betreuung

1%

Gesundheit, 
Umwelt - und 

Verbraucherschutz
7%

Bauen, Wohnen, 
Vermessen, 

Verkehr
8%

Jugend, Familie, 
Sport
18 %

Sozialwesen
7%
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1.2  Gesamtkosten der Verwaltung nach Fachbereichen  
 

In den nachstehenden Abbildungen werden allgemeine Betrachtungen über die 

Kostenanteile, die auf die Verwaltungsbereiche in den Berliner Bezirken entfallen, 

angestellt.  

Die Summe aller Verwaltungskosten  (ohne dienstleistungsbezogene Transfers) 

der bezirklichen Dienstleistungen verteilt sich prozentual wie folgt auf die Fachbe-

reiche der Bezirksverwaltungen:  

Verwaltungskosten über alle Bereiche:  2,02  Mrd. ú 
 
Verwaltungskostenante il  
der Bereiche  
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Bezieht man die dienstleistungsbezogenen Transferkosten in die Betrachtung mit 

ein (= Gesamtkosten der bezirklichen Dienstleistungen), verändert sich das Bild: 

Fachbereiche mit umfangreicher Leistungserstellung durch freie Träger u.ä. (insb. 

Kindertagesbetreuung und Sozialwesen) weisen nunmehr einen deutlich höheren 

Kostenanteil auf, während der Anteil der übrigen Fachbereiche entsprechend sinkt. 

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht dies. Gegenüber dem Vorjahr sind die 

Kostenanteile weitgehend unverändert geblieben. 

Gesamtkosten über alle Bereiche:  4,98 Mrd. ú 
 
Gesamtkostenanteil der Bereiche  
(inkl. dienstleistungsbez. Transfers)  
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26,12

5,11

4,48

3,44

3,12

2,96

2,91

2,57

2,46

2,12

1,54

1,22

1,21

1,15

1,03

Bereitstellung von Schulplätzen

Bereitstellung Grünanlagen

Bereitstellung Sportanlagen

Bereitstellung von Hortplätzen inkl. Beköstigung

Hilfen zur Erziehung
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Lehrveranstaltungen VHS
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1.3  Kostenanteile der 15 finanzrelevantesten Dienstleistu ngen  
 

Die nachstehenden Abbildungen zeigen, dass allein wenige Angebote der Verwal-

tung in den Bezirken einen hohen Anteil der anfallenden Gesamtkosten auf sich 

vereinen. Die Dienstleistung mit den mit Abstand höchsten Verwaltun gskoste n-

anteilen ist die Bereitstellung von Schulplätzen, die im Wesentlichen alle mit der 

Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke im Schulbereich verbundenen Auf-

gaben umfasst. 

  Angaben in % der Verwaltung skosten
1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 
Auf die Dienstleistungen ĂBereitstellung von Schulplªtzenñ und Ăstªdtische Bibliothekenñ wird in den weiteren Ausf¿hrungen 

noch detailliert eingegangen. In den Kostenanteilen f¿r ĂBereitstellung von Schulplªtzenñ sind die Personalkosten der Lehrkräfte 
nicht enthalten. 
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13,86

12,41

10,96

9,74

7,60

7,53

2,14

2,08

1,83

1,73

1,60

1,41

1,34

1,20

1,04

Eingliederungshilfe Soziales, Jugend

Kindertagesbetreuung Kindergarten

Bereitstellung von Schulplätzen

Hilfen zur Erziehung

Kindertagesbetreuung Krippe
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Bereitstellung Grünanlagen
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Betrachtet man die Gesamtkosten  ï einschließlich der dienstleistungsbezogenen 

Transfers ï zeigt sich, dass die Angebote der Kindertagesbetreuung (Krippe und 

Kindergarten) in Summe den größten Kostenanteil auf sich vereinigen. Hier werden 

die Dienstleistungen ï genauso wie bei den Eingliederungshilfen, den ĂHilfen zur 

Erziehungñ und den ĂHilfen zur Pflegeñ ï durch externe Träger erbracht und vom 

Bezirk durch Transferzahlungen finanziert. 

  Angaben in % der Gesam t kosten (inkl.  

dienstleistungsbez. Transfers)
1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allein der Blick auf diese Dienstleistungen wird dem vielfältigen Angebot der Ver-

waltung an die Berlinerinnen und Berliner nicht gerecht. Etwa 400 verschiedene 

Dienstleistungen werden von den Bezirken erbracht und mit den nötigen finanzie l-

len Mit teln ausgestattet.  

                                            
1
 Auf die Dienstleistungen der ĂHilfen zur Erziehungñ wird in den weiteren Ausführungen noch detailliert eingegangen. 
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2 Kosten ausgewählter Dienstleistu ngen  
 

Im fol genden Abschnitt werden die Kosten ausgewählter Dienstleistungen näher 

betrachtet. Sie wurden hierzu den jeweiligen Verwaltungsbereichen der Berliner 

Bezirke zugeordnet. Um Zeitreihenvergleiche zu ermöglichen, werden auch die Vor-

jahreswerte mit ausgewi esen. 

Dargestellt werden ï sofern nichts anderes angegeben ist ï jeweils die Kosten, die 

den Bezirken bei der Bereitstellung der betrachteten Dienstleistung entstanden 

sind. Hierzu zählen auch die dienstleistungsbezogenen Transferzahlungen (an freie 

Träger u.ä.).  

Bei dem ausgewiesenen Mittelwert handelt es sich jeweils um den so genannten 

Median. Der Median ist der mittlere Wert aus der sortierten Reihe der Stückkosten. 

Bei zwölf Bezirken ist er das Mittel aus dem sechsten und dem siebten Wert. Die 

Anwendung dieses Verfahrens hat gegenüber anderen Durchschnittswerten den 

Vorteil, dass sogenannte "Ausreißer" oder Extremwerte keinen Einfluss auf das Ge-

samtergebnis ausüben. 

Der Median ist darüber hinaus auch Grundlage für die Finanzmittelzuweisung an 

die Bezirke (Budgetierung). Den Bezirken werden also in der Regel die mittleren 

Stückkosten je Dienstleistung erstat tet.  

Die Darstellung der Stückkosten wird in geeigneten Fällen um Strukturdaten und 

Kennzahlen ergänzt. 
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2.1  Bereich: Bürger -  und Ordnungsangelegenheiten, Wirtschaft  und  
Verwa l tung  

Gesamtkosten des B ereiches:  0,1 6 Mrd. ú 
 
Gesamtkost enanteil des B ereiches  
(inkl. d ienstleistungsbez. Tran sfers)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Bereich Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, Wirtschaft und Verwaltung ent-

fällt der größte Teil der Kosten auf Dienstlei stungen, die in den Standes-, Bürger- 

und Ordnungsämtern erbracht werden.  Aufgrund der besonderen Bürgernähe soll 

dieses Serviceangebot möglichst umfassend dargestellt werden. Nachfolgend wer-

den daher folgende Dienstleistungen kostenmäßig betrachtet:  

 Kontrolle und Verwarnung von f alsch parkenden Personen (ĂKnºllchenñ) 

 Erteilung einer Anwohnervignette im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung 

 Kiezstreife 

 Beratung im Bürgeramt  

 An-, Ab- oder Ummeldung einer Einwohnerin bzw. eines Einwohners 

 Ausstellung eines Reisepasses 

 Ausstellung eines Personalausweises 

 Eheschließung 

 Beurkundung eines Personenstandsfalls 

 Gewerbebescheinigung 

Bürger - und 
Ordnungsan -

gelegenheiten, 
Wirtschaft, 
Verwaltung

3%

Stadt - / 
Landschafts -

planung, Natur und 
Grünflächen

5%

Schule, Bildung 
und Kultur

17 %

Kindertages -
betreuung

23 %

Gesundheit, 
Umwelt - und 

Verbraucherschutz
3%

Bauen, Wohnen, 
Vermessen, 

Verkehr
3%

Jugend, Familie, 
Sport
18 %Sozialwesen

27 %
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Gesamtkostenanteil (inkl.  0- - - -   Mittelwert 2012:   4,00  û  

dienstleistungsbez. Transfers): 0,0 5 %  Veränderung zum Vorjahr:   -15,39    %  Ē 
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Was kostet...  
 

... ein ĂKnºllchenñ ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Entgegennahme eines ĂKnºllchensñ f¿r falsch parkende Personen gehört sicher 

zu den bekannteren ï häufig aber weniger beliebten ï Kontakten der Bürgerinnen 

und B¿rger mit der Berliner Verwaltung. Die ¦berwachung des Ăruhenden Ver-

kehrsñ erfolgt dabei mit dem Ziel, die Sicherheit aller  Verkehrsteilnehmerinnen und 

Verkehrsteilnehmer durch Kontrollen und Ahndung von Verstößen zu erhöhen. 

Zur betrachteten Leistung gehören zunächst alle Tätigkeiten, die außerhalb der 

Parkraumbewirtschaftungszonen durch den bezirklichen Verkehrsüberwachungs-

dienst erledigt werden. Hierzu zählen regelmäßige örtliche Kontrollen ï insbeson-

dere an Schwerpunkten mit Verkehrsverstößen ï, die Belehrung der Verkehrsteil-

nehmerinnen und Verkehrsteilnehmer über die Verkehrsvorschriften, die Erteilung 

von Verwarnungen (mi t und ohne Verwarnungsgeld) sowie die zügige Aufnahme 

und Weiterleitung von Verkehrsverstößen an die zentrale Bußgeldstelle beim Poli-

zeipräsidenten. 

Die oben stehende Abbildung weist die Verwaltungskosten aus, die dabei durch-

schnittlich im Bezirk für die Bearbeitung einer Anzeige anfallen. Mit der Bearbei-

tung der festgestellten Ordnungswidrigkeiten sind ï zusätzlich zu den bezirklichen 

Ordnungsämtern ï auch andere Teile der Berliner Verwaltung befasst. Hier ist ins-

besondere die Zentrale Bußgeldstelle der Senatsverwaltung für Inneres und Sport 

zu nennen, die sämtliche Anzeigen weiterverfolgt, in dem sie die entsprechenden 

Anhörungsschreiben und Bescheide versendet und die Verfahren zum Abschluss  
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Was kostet wo wie viel  ? Bürger - /Ordnungsangel., Wirtschaft u. Verwaltung  

 
 

bringt. Allein dadurch fielen 20 12 durchschnittlich 5,65 ú Verwaltungskosten an, 

die in der folgenden Abbildung zusätzlich ausgewiesen sind. 

 
 

... Gesamtkosten eines Knöllchens  
 
 

Gesamtkosten je ĂKnºllchenñ in ú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Ergebnis liegen die derzeit ermittelbaren durchschnittlichen  Kosten eines 

ĂKnºllchensñ bei 9,65 ú. Dem stehen Verwarnungsgelder gegenüber, die ï je nach 

Art und Schwere des Parkvergehens ï zwischen 5 und 35 ú liegen. 
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Was kostet...  
 

... die Erteilung einer  Park -Vignette  ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derzeit sind in sieben Bezirken (Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte, Tempelhof -

Schöneberg, Steglitz-Zehlendorf, Spandau, Friedrichshain-Kreuzberg und Pankow) 

Parkraumbewirtschaftungszonen eingerichtet, um einer erhöhten Verkehrs- und 

damit auch Lärm- und Umweltbelastung durch sog. ĂParksuch-Verkehrñ entgegen-

zuwirken. Gleichzeitig soll vorrangig Gewerbetreibenden sowie Anwohnerinnen und 

Anwohnern Parkraum zur Verfügung gestellt werden. Durch die Erhebung von Ge-

bühren erfolgt eine Steuerung der Nachfrage nach Parkraum in den betroffenen 

Gebieten.  

Anwohnerinnen und Anwohner erhalten auf Antrag einen Bewohnerparkausweis 

(Anwohnervignette) für ein zugelassenes oder dauerhaft genutztes Kraftfahrzeug, 

welches zum Parken in diesen Zonen berechtigt. Die Erteilung der Anwohnervig-

net ten erfolgt in vier Bezirken in den Bürgerämtern und wird von zwei Bezirken in 

den Ordnungsämtern angeboten.  

Die abgebildete Dienstleistung reicht dabei von der Antragsannahme über die Aus-

gabe der Vignetten bis hin zur Bearbeitung von Widerspruchsverfahren. Die Ge-

bühr für den zwei Jahre gültigen Bewohnerparkausweis betrªgt 20,40 ú.  

Gesamtkostenanteil (inkl.  0- - - -   Mittelwert 201 2:   19 ,44  û  

dienstleistungsbez. Transfers): 0,02  %  Verä nderung zum Vorjahr:   -3,74       %  Ē 
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Was kostet...  
 

... die  ĂKiezstreifeñ des O rdnungsamtes pro Mitarbeiter in und Mi t -  
 arbeiter  je  Stunde  ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgrund seiner Präsenz im öffentlichen Raum soll der Außendienst des Ordnungs-

amtes gegen Ordnungsverstöße vorgehen und das allgemeine Sicherheitsgefühl 

der Bürgerinnen und Bürger erhöhen. Zum Leistungsumfang dieses allgemeinen 

Ordnungsdienstes (umgangssprachlich auch ĂKiezstreifeñ genannt) gehºren klassi-

scherweise Kontrollen, die Feststellung von Verstößen sowie die Vornahme von 

Ordnungsmaßnahmen. Daneben ist er aber auch für Prävention, Belehrung und Be-

ratung der Bevölkerung zuständig.  

ĂKiezstreifenñ bestehen ¿blicherweise aus zwei Personen. Die oben stehende Ab-

bildung weist die durchschnittlichen Verwaltungskosten des allgemeinen Ord-

nungsdienstes aus, die pro Präsenzstunde einer Außendienstmitarbeiterin bzw. e i-

nes Außendienstmitarbeiters entstanden sind. Nicht berücksichtigt sind dabei die 

Kosten und Arbeitszeiten, die f¿r die ¦berwachung des Ăruhenden Verkehrsñ ent-

standen sind. Diese werden gesondert erfasst und darge stellt (vgl.: Was kostet ein 

ĂKnºllchenñ?). 

Gesamtkostenanteil (inkl.  0- - - -   Mittelwert 2012:   63,39  û  

dienstleistungsbez. Tran sfers): 0,4 9 %  Veränderung zum Vorjahr:   +2,05     %  Đ 
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Was kostet...  
 

... eine Beratung im Bürgeramt  ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Einrichtung der aktuell 41 Bürgerämter erfolgte mit dem  Ziel, eine Vielzahl von 

Dienstleistungen unter einem Dach, in Wohnortnähe und mit bürgerfreundlichen 

Öffnungszeiten anzubieten. Die Bürgerämter sind damit die erste Anlaufstelle für 

die Berlinerinnen und Berliner ï egal ob man sich hier an- oder abmelden möchte, 

eine Pass- und Ausweisangelegenheit zu regeln hat, ein Polizeiliches Führungs-

zeugnis, eine Parkvignette oder eine amtliche Beglaubigung benötigt  oder sich ein-

fach in allen Lebenslagen beraten lassen möchte. Unter einer Beratung im Bürger-

amt wird ei n vertiefendes Gespräch verstanden, bei dem Kenntnisse über die Le-

benssituation der zu beratenden Person mit einbezogen werden. Das Beratungsge-

spräch kann dabei persönlich oder telefonisch durchgeführt werden. In drei Bezir-

ken ï Lichtenberg, Spandau und Reinickendorf ï sind zusätzlich mobile Bürgeräm-

ter im Einsatz. 

Ziel des Gesprächs ist es, die aktuelle Lebenslage der zu beratenden Person zu 

ermitteln und eine umfassende, fachüber - bzw. ineinandergreifende Beratung zu 

allen dieser Lebenslage entsprechenden Angeboten, Ansprüchen und Handlungsop-

tionen zu gewährleisten. Hierzu gehört auch die Ausgabe und Entgegennahme von 

Anträgen, die sich auf weitere Verwaltun gsdienstleistungen beziehen (z.B. Wohn-

geld, Elterngeld, Wohnberechtigungsschein).  

Gesamtkostenanteil (inkl.  0- - - -   Mittelwert 201 2   14,89  û  

dienstleistungsbez. Tran sfers ): 0,09  %  Veränderung zum Vorjahr:   +3 ,08  %  Đ 
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Was kostet...  
 

... d ie An - , Ab -  oder Ummeldung einer Einwohnerin bzw. eines  
 Einwohners  ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Veränderung des Wohnsitzes ist gemäß den gesetzlichen Vorgaben melde-

pflichtig. Die dargestellte Dienstleistung umfasst alle An-, Ab- oder Ummeldungen 

in Berlin. Zu ihr gehören auch alle sonstigen Aufgaben, die die Bezirke im Zusam-

menhang mit der Durchführung von Meldeangelegenheiten und der Führung des 

Melderegisters zu erledigen haben. 

Seit der Abschichtung vom ehemaligen Landeseinwohneramt werden die genann-

ten Meldeaufgaben ausschließlich von den Bürgerämtern wahrgenommen. Es han-

delt sich dabei um die kostenmäßig bedeutendste Dienstleistung, die in den Bürge-

rämtern e rbracht wir d. 

 

Gesamtkostenanteil (inkl.  0- - - -   Mittelwert 201 2:   24,34  û  

dienstleistungsbez. Tran sfers ): 0,26  %  Veränderung zum Vorjahr:   +12 ,55       %  Đ 
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Was kostet...  
 

... die Ausstellung eines Reisepasses  ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Bearbeitung dieser Leistung umfasst alle Aufgaben, die im Zusammenhang mit 

der Durchführung von Passangelegenheiten stehen. Dies beinhaltet ein sehr ge-

mischtes Leistungsspektrum, wie z.B. die Einholung von Unbedenklichkeitsbeschei-

nigungen, die Erteilung der Gebührenbescheide, die Bearbeitung von Passverlust-

anzeigen, die Ausstellung und Aushändigung von vorläufigen Reisepässen oder 

auch Passversagung, Passentziehung und Passbeschränkung. 

Diese Dienstleistung wird nach der Auflösung der Meldestellen ausschließlich in 

den Bürgerämtern angeboten. Die oben stehende Abbildung weist dabei die Kosten 

aus, die durchschnittlich für die Ausstellung eines Reisepasses angefallen sind. 

Die Geb¿hren f¿r die Ausstellung betragen 37,50 ú f¿r Personen, die das 24. Le-

bensjahr noch nicht vollendet haben, danach 59,00 ú. 

 

 

Gesamtkostenanteil (inkl.  0- - - -   Mittelwert 201 2:   63 ,33  û  

dienstleistungsbez. Tran sfers ): 0,27  %  Veränderung zum Vorjahr:   +7 ,98       %  Đ 
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Was kostet...  
 

... die Ausstellung eines Personalau sweises  ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Dienstleistung beinhaltet alle Aufgaben und Ergebnisse, die im Zusammen-

hang mit der Durchführung von Personalausweisangelegenheiten und der Führung 

des Ausweisregisters stehen. Sowohl Pass-, als auch Ausweisangelegenheiten sind 

zum 01.02.2001 auf die Bezirke übergegangen und werden dort ausschließlich in 

den Bürgerämtern angeboten.  

Seit dem 01.11.2010 gibt es den neuen elektronischen Personalausweis, der zu-

sätzliche Funktionen und Möglichkeiten für seine Besitzerinnen und Besitzer auf-

weist. Damit einhergehend haben sich die Bearbeitungsabläufe in den Bürgeräm-

tern verändert und zu einem Anstieg der mittleren Verwaltungskosten von 2010 zu 

2011 um 108,7 % geführt. Im Jahre 2012 haben sich die Bearbeitungsabläufe we i-

ter verstetigt und der Mi t telwert blieb weitestgehend konstant.  

Die Verwaltungsgebühren für die Ausstellung des neuen Personalausweises blieben 

unverändert und betragen nach Vollendung des 24. Lebensjahres 28,80 Euro, da-

vor 22,80 Euro. 

 

Gesamtkostenanteil (inkl.  0- - - -   Mittelwert 201 2:   48,77  û  

dienstleistungsbez. Tran sfers ): 0,37  %  Veränderung zum Vorjahr:   +3 ,92      %  Đ 
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Was kostet...  
 

... eine Eheschließung  ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die betrachtete Dienstleistung beinhaltet die Du rchführung einer Eheschließung 

und die Beurkundung von Lebenspartnerschaften ï und zwar unabhängig davon, 

ob diese innerhalb oder außerhalb des Standesamtes erfolgt ist. Dazu gehören 

auch das Anlegen des Familienbuches im Anschluss an die Eheschließung sowie die 

Ausstellung von Urkunden aus dem Heirats- bzw. Familienbuch und dem Lebens-

partnerschaftsbuch am Tage der Eheschließung bzw. am Tag der Begründung der 

Lebenspartnerschaft. 

Es ist zu beachten, dass für bestimmte Teilleistungen im Zusammenhang mit einer 

Eheschließung ï wie z.B. der Prüfung der Ehefähigkeit oder dem Ausstellen von 

Urkunden ï Gebühren erhoben werden. Die Durchführung der eigentlichen Trau-

ung ist für den Bürger dagegen gebührenfrei.  

 

 

Gesamtkostenanteil (inkl.  0- - - -   Mittelwert 201 2:   133 ,26  û  

dienstleistungsbez. Tran sfers ): 0,0 4 %  Veränderung zum Vorjahr:   + 6,58      %  Đ 
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Was kostet...  
 

... die Beurkundung eines Persone nstandsfalls  ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die betrachtete Dienstleistung beinhaltet alle Beurkundungen durch das Standes-

amt, die nicht im ursächlichen Zusammenhang mit der Erstellung eines originären 

Personenstandeintrages stehen. Dies betrifft die Beurkundung von Geburten und 

Sterbefällen, die Erstellung einer erweiterten Beurkundung der Eheschließung so-

wie die Erstellung aller weiteren Beurkundungen über die Abstammung und Na-

mensführung von Personen (Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Na-

menserklärungen, Zustimmungserklärungen).  

Dargestellt sind die durchschnittlichen Kosten je Beurkundung.  

 

Gesamtkostenanteil (inkl.  0- - - -   Mittelwert 201 2:   66,11  û  

dienstleistungsbez. Tra nsfers ): 0,1 2 %  Veränderung zum Vorjahr:   -2,23     %  Ē 
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Was koste t...  
 

... eine Gewerbebescheinigung  ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu den Gewerbebescheinigungen, die von den bezirklichen Wirtschaftsämtern aus-

gestellt werden, gehören Gewerbean-, -um- und -abmeldungen. Die betrachtete 

Dienstleistung umfasst alle Tätigkeiten, die im Zuge der Bearbeitung entsprechen-

der Anzeigen erforderlich sind. Hierzu zählt bspw. auch die Prüfung der persönli-

chen Zuverlässigkeit der Geschäftsführerin bzw. des Geschäftsführers oder die 

"Nichtbestätigung des Empfangs der Gewerbeanzeige" bei so genannter Schein-

selbständigkeit.  

Die oben stehende Abbildung weist die Verwaltungskosten aus, die durchschnittlich 

bei der Bearbeitung in den Bezirken angefallen sind. Berücksichtigt wurden dabei 

alle bescheinigten Gewerbeanzeigen. 

Zum Vergleich: Die Verwaltungsgebühr für die Ausstellung eines Gewerbescheins 

beträgt derzeit rund 20,00 bis 31,00 ú und deckt damit die mittleren Verwaltung s-

kosten. 

 

 

Gesamtkostenanteil (inkl.  0- - - -   Mittelwert 201 2:   30,85  û  

dienstleistungsbez. Tran sfers ): 0,08  %  Veränderung zum Vorjahr:   -13 ,82       %  Ē 
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2.2  Bereich: Gesundheit, Umwelt -  und Ver brauche rschutz  

Gesamtkosten des Bereiches:  0,1 6 Mrd. ú 
 
Gesamtkostenanteil des Bereiches  
(inkl. dienstleistungsbez. Transfers)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Bereich Gesundheit-, Umwelt - und Verbraucherschutz umfasst u.a. die Kosten 

für Gesundheitsuntersuchungen, gesundheitliche und soziale Hilfen, Veterinär- und 

Lebensmittelaufsicht sowie für Umweltordnungsaufgaben. Nachstehend werden 

exemplarisch für den Bereich folgende Dienstleistungen betrachtet:  

 Erstberatung für Neugeborene 

 Zahnmedizinische Vorsorgeuntersuchung 

 Therapeutische Versorgungsmaßnahme eines behinderten Menschen 

 Kontrolle im Rahmen der Lebensmittelaufsicht  

 Umweltrechtliche Überwachung einer Anlage oder eines Betriebes 

Bürger - und 
Ordnungsan -

gelegenheiten, 
Wirtschaft, 
Verwaltung

3%

Stadt - / 
Landschafts -

planung, Natur und 
Grünflächen

5%

Schule, Bildung 
und Kultur

17 %

Kindertages -
betreuung

23 %

Gesundheit, 
Umwelt - und 

Verbraucherschutz
3%

Bauen, Wohnen, 
Vermessen, 

Verkehr
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Jugend, Familie, 
Sport
18 %Sozialwesen

27 %
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Was kost et...  
 

... eine Erstberatung für Neugebor ene  ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit dem Angebot der "Erstberatung für Neugeborene" begrüßt der Bezirk seine 

jüngsten Mitmenschen und bietet den Eltern eine persönliche Beratung zu gesund-

heitlichen, pädagogischen, wirtschaftlichen und familienrechtlichen Fragen an. Die 

Erstberatung erfolgt in der Regel im Rahmen eines Besuchs bei der Familie. Darge-

stellt sind die Kosten der Erstberatung in den jeweiligen Bezirken. 

 

Die abgebildete Kennzahl auf der folgenden Seite setzt die Geburten des Bezirkes 

ins Verhältnis zu den durchgeführten Beratungen des Gesundheitsamtes. Diese 

veranschaulicht, inwieweit Erstberatungen angeboten und nachgefragt werden.  

Dabei ist zu beachten, dass im Rahmen einer weiteren Leistung des Bezirkes - der 

individuellen präventiven gesundheitsbezogenen Beratung von Eltern - ebenfalls 

Erstberatungen für Neugeborene durchgeführt werden, die in dieser Kennzahl kei-

ne Berücksichtigung finden. (Die Gesamtzahl der durchgeführten Erstkontakte wird 

in der Gesundheitsberichterstattung der Senatsverwaltung für Gesundheit  und So-

ziales veröffentlicht. )   

Gesamtkostenanteil (inkl.  0- - - -   Mittelwer t 201 2:   162 ,99  û  

dienstleistungsbez. Tran sfers ): 0,07  %  Veränderung zum Vo rjahr:   + 10 ,77       %  Đ 

 


